
Allerdings stellt sich die Frage, ob die Polizeibeamtin den „Redefluss“ des A in dem Augen-
blick hätte stoppen und eine Belehrung vornehmen müssen, als sie erkannte, dass A sich
verschiedener Straftaten belasten wollte. Die Aufgabe lässt jedoch nicht erkennen, zu wel-
chem Zeitpunkt das hätte geschehen können. Ungeachtet dessen gilt: Ein Beweisverwertungs-
verbot besteht jedenfalls dann nicht, wenn ein später Beschuldigter eine Spontanäußerung
abgibt und in deren Verlauf ein Anlass für eine Belehrung bestanden hat (BGH BeckRS 2019,
19570 mwN).

III. Zu Frage 3

Dafür müssten die sich aus § 112 StPO ergebenen Voraussetzungen der Untersuchungshaft
vorliegen.

Zunächst müsste ein dringender Tatverdacht vorliegen. Ein dringender Tatverdacht liegt vor,
wenn aufgrund bestimmter Tatsachen eine große Wahrscheinlichkeit dafür besteht, dass der
Beschuldigte als Täter oder Teilnehmer eine Straftat begangen hat (MüKoStPO/Böhm, Mün-
chener Kommentar zur StPO, 2. Aufl. 2023, § 112 Rn. 21 ff.). Dieser liegt vor.

Ferner müsste ein Haftgrund bestehen.

Fraglich ist, ob bei E Verdunkelungsgefahr besteht. Sie könnte darin gesehen werden, dass er
Beweise vernichten wollte (§ 112 II Nr. 3 a StPO). Die Brandstiftung ist jedoch abgeschlos-
sen. Die Beweise sind bereits – zumindest in Bezug auf die von A entwendete Maske –
gesichert. Mit einem weiteren Beweismittelverlust ist nicht zu rechnen.

Jedoch könnte Fluchtgefahr (§ 112 II Nr. 2 StPO) bestehen. Umstände, die darauf schließen
ließen, dass er sich dem weiteren Strafverfahren durch Flucht entziehen will, liegen aber nicht
vor. E hat seinen Lebensmittelpunkt im Inland. Hier ist seine Familie ansässig. Allein der
Umstand, dass er eine hohe Straferwartung hat, genügt ohne weitere Umstände, die im
Rahmen einer Abwägung für Flucht sprechen könnten, nicht (BeckOKStPO/Krauß,
Beck’scher Online-Kommentar StPO, 46. Ed. 1.1.2023, § 112 Rn. 27 mwN).

Fraglich ist, ob bei A Fluchtgefahr besteht. Insoweit bedarf es der Abwägung aller fest-
stehenden Umstände des Einzelfalls. A hat keine Wurzeln im Inland. Seine Angehörigen
leben im Ausland. Er selbst ist erst vor Kurzem aus dem Ausland eingereist. Er hat eine ins
Gewicht fallende Strafe zu erwarten. Das spricht für die Annahme von Fluchtgefahr.

Insoweit wäre die Anordnung von Haft auch angesichts der Schwere der Tat verhältnismäßig.
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F begeistert sich für Hunde der Rasse American Staffordshire Terrier. Nachdem er im
November 2021 bei einem Züchter einen solchen Hund entdeckt, beantragt er bei der
kreisfreien Stadt Passau die Erteilung der nach Art. 37 I 1 BayLStVG erforderlichen Erlaub-
nis zur Haltung des Hundes. F erfüllt alle gesetzlichen Voraussetzungen für die Erteilung der
Haltungserlaubnis. Die zuständige Stadt Passau erlässt daher am 10.12.2021 einen mit ord-
nungsgemäßer Rechtsbehelfsbelehrung versehenen Bescheid mit folgendem Inhalt:

„1. Dem Antragsteller wird die beantragte Erlaubnis zur Haltung des Hundes der Rasse
American Staffordshire Terrier erteilt.

2. Der Antragsteller wird verpflichtet, den Hund außerhalb seines Grundstücks an der Leine
zu führen und ihm einen Maulkorb anzulegen.“

* Der Autor Wernsmann ist Inhaber des Lehrstuhls für Staats- und Verwaltungsrecht, insbesondere Finanz- und Steuerrecht an
der Universität Passau. Der Autor Hübsch ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter an diesem Lehrstuhl. Es handelt sich um eine
Originalzwischenprüfungsklausur, die im Februar 2022 an der Universität Passau für Studierende des 3. Semesters gestellt wurde.
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Der Bescheid wird damit begründet, dass der American Staffordshire Terrier nach der Ver-
ordnung über Hunde mit gesteigerter Aggressivität und Gefährlichkeit ein Kampfhund sei.
Gemäß der Verordnung werden die gesteigerte Aggressivität und die Gefährlichkeit des
Hundes unwiderleglich vermutet. Ohne Leine und angelegten Maulkorb sei der Hund – was
tatsächlich zutrifft – eine erhebliche Gefahr für Leben und Gesundheit der ihm begegnenden
Menschen.

F freut sich über die Erteilung der Haltungserlaubnis und legt sich den bereits beim Züchter
entdeckten Hund zu. Er ärgert sich aber über die in Ziffer 2 des Bescheids vom 10.12.2021
enthaltene Leinen- und Maulkorbverpflichtung. Daher erhebt er gegen diese Verpflichtung
fristgerecht Klage vor dem Verwaltungsgericht Regensburg. Zudem geht er täglich mit seinem
Hund spazieren, ohne ihn an der Leine zu führen und ihm einen Maulkorb anzulegen.

Als dies bekannt wird, meldet sich der zuständige Mitarbeiter (M) der Stadt Passau bei F und
weist ihn darauf hin, dass er seinen Hund nur angeleint und mit angelegtem Maulkorb
ausführen dürfe. Da er dieser Verpflichtung nicht nachkomme, müsse er mit der Aufhebung
seiner Erlaubnis zur Haltung des Hundes rechnen. Dem entgegnet F, dass er der Leinen- und
Maulkorbverpflichtung auch in Zukunft „auf keinen Fall“ nachkommen werde. Aufgrund
seiner Klage gegen die Verpflichtung könne auch die Erlaubnis zur Haltung seines Hundes
nicht aufgehoben werden.

Am 3.1.2022 ordnet die Stadt Passau mit einfachem Brief, der am selben Tag zur Post
aufgegeben wird, die Aufhebung der am 10.12.2021 erteilten Haltungserlaubnis an. Der
Bescheid ist mit einer ordnungsgemäßen Rechtsbehelfsbelehrung versehen. Die Stadt Passau
begründet ihre Entscheidung damit, dass F sich weigere, der zusammen mit der Haltungs-
erlaubnis ergangenen Leinen- und Maulkorbverpflichtung nachzukommen. Dies begründe
erhebliche Gefahren für Leben und Gesundheit aller Menschen, die dem Hund begegnen.

Am 7.2.2022 erhebt F vor dem Verwaltungsgericht Regensburg Klage gegen den Bescheid
vom 3.1.2022, da er davon ausgeht, dass die Aufhebung der Erlaubnis zur Haltung seines
Hundes rechtswidrig sei.

Bearbeitungshinweis: Prüfen Sie in einem umfassenden Rechtsgutachten, das – gegebenenfalls hilfs-
gutachtlich – auf alle aufgeworfenen Rechtsfragen des Falles eingeht, die Erfolgsaussichten der Klage
des F gegen den Bescheid vom 3.1.2022. Dabei ist davon auszugehen, dass es sich bei der Erteilung
einer Erlaubnis zur Haltung eines Kampfhundes um eine gebundene Entscheidung der Verwaltung
handelt. Es ist zu unterstellen, dass die an F erteilte Haltungserlaubnis sowie die Leinen- und Maulkorb-
verpflichtung rechtmäßig sind. Auf Art. 1, 34 I 2, 38 I BayGO wird hingewiesen. Art. 49 II 1 Nr. 5
BayVwVfG und Vorschriften des BayLStVG bleiben bei der Bearbeitung außer Betracht.

Gesetz über das Landesstrafrecht und das Verordnungsrecht auf dem Gebiet der öffentlichen
Sicherheit und Ordnung (Landesstraf- und Verordnungsgesetz – LStVG) – Auszug

Art. 37 Halten gefährlicher Tiere

(1) 1Wer ein gefährliches Tier einer wildlebenden Art oder einen Kampfhund halten will, bedarf der
Erlaubnis der Gemeinde, soweit das Bundesrecht nichts anderes vorschreibt …

& LÖSUNG

Die Klage des F hat Erfolg, wenn ihre Sachentscheidungsvoraussetzungen vorliegen und
soweit sie begründet ist.

A. SACHENTSCHEIDUNGSVORAUSSETZUNGEN

I. Eröffnung des Verwaltungsrechtswegs

Mangels einer aufdrängenden Sonderzuweisung richtet sich die Eröffnung des Verwaltungs-
rechtswegs nach § 40 I 1 VwGO. Danach bedarf es insbesondere einer öffentlich-rechtlichen
Streitigkeit. Eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit ist gegeben, wenn die streitentscheidenden
Normen öffentlich rechtlich sind, was der Fall ist, wenn sie in jedem denkbaren Anwen-
dungsfall einen Träger öffentlicher Gewalt berechtigen oder verpflichten (Detterbeck, All-
gemeines Verwaltungsrecht, 20. Aufl. 2022, Rn. 1324). Art. 49 BayVwVfG ist die streitent-
scheidende Norm. Dabei handelt es sich um Sonderrecht des Staates und damit um eine
Vorschrift des öffentlichen Rechts, sodass eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit vorliegt.
Mangels doppelter Verfassungsunmittelbarkeit ist die Streitigkeit auch nichtverfassungsrecht-
licher Art. Zudem ist keine abdrängende Sonderzuweisung ersichtlich. Der Verwaltungs-
rechtsweg ist somit eröffnet.
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